
Verlangen auf Durchführung einer namentlichen Abstimmung 

§ 66 Abs. 4 GOG 

Die unterfertigten Abgeordneten verlangen über den Bericht des Ausschusses für 

innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (136 d.B.): Bundesgesetz, mit 

dem das Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz, das Sicherheitspolizeigesetz, 

das Telekommunikationsgesetz 2021 , das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz und das 

Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz geändert werden (164 d.B.) , in der 35. 

Sitzung des Nationalrates, in der XXVIII. GP, am 9. Juli 2025 

eine namentliche Abstimmung in Dritter Lesung durchzuführen. 
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